
 
 

Bericht des Vorstands der Klöckner & Co SE 

zu den Punkten 9 und 10 der Tagesordnung 

 

 

Der Vorstand gibt gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG 
den nachfolgenden Bericht zu Punkten 9 und 10 der Tagesordnung insbesondere über die 
Gründe für die vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands ab, das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei der Veräußerung von eigenen Aktien der Gesellschaft auszuschließen.  
 
Der Bericht ist ab der Einberufung der Hauptversammlung unter der Internet-Adresse 
www.kloeckner.com/de/hauptversammlung.html zugänglich. Er liegt darüber hinaus in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg, sowie während der 
Dauer der Hauptversammlung im Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. Der Bericht hat 
folgenden Inhalt:  
 
Die Norm des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll die Unternehmen in Anpassung an die international 
übliche Praxis in die Lage versetzen, den Erwerb eigener Aktien als zusätzliches 
Finanzierungsinstrument einzusetzen. Die Gesellschaft ist durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 25. Mai 2012 zu einem solchen Erwerb eigener Aktien ermächtigt. 
Dieser Ermächtigungsbeschluss läuft jedoch zum 24. Mai 2017 aus. Um die Gesellschaft in 
die Lage zu versetzen, den Erwerb eigener Aktien als zusätzliches Finanzierungsinstrument 
in vollem gesetzlich zulässigem Umfang einzusetzen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der 
Hauptversammlung vor, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien zu erteilen. 
 
Durch die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung wird die Gesellschaft 
in die Lage versetzt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11. Mai 2022 eigene Aktien 
bis 10 % des derzeitigen Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des 
Grundkapitals im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung zu erwerben. Damit ist die 
gesetzlich zulässige Höchstgrenze gewahrt. Ein Erwerb darf nur über die Börse oder aufgrund 
eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre erfolgen, wobei im letztgenannten Fall die 
Gesellschaft selbst ein formelles Angebot veröffentlichen oder zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten auffordern kann. Die Einhaltung der durch § 71 Abs. 1 Nr. 8 Sätze 3 und 
4 AktG geforderten Pflichten zur Gleichbehandlung aller Aktionäre ist damit gewährleistet. 
Beim Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufangebots muss, sofern das Angebot 
überzeichnet ist bzw. mehr Aktien als vorgesehen der Gesellschaft zum Kauf angeboten 
werden, die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter bzw. angebotener Aktien je Aktionär sowie eine 
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können vorgesehen werden, um die technische 
Abwicklung zu erleichtern. 
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Die unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagene Ermächtigung, den Erwerb eigener Aktien 
unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen oder Terminkaufverträgen (zusammen „Derivate“) 
vorzunehmen, räumt der Gesellschaft die Möglichkeit ein, einen Aktienrückkauf optimal zu 
strukturieren. Dabei soll, wie schon die Begrenzung auf 5 % des Grundkapitals verdeutlicht, 
lediglich das Instrumentarium des Aktienrückkaufs ergänzt werden. Die Ausgestaltung der 
Ermächtigung stellt sicher, dass auch bei dieser Erwerbsform der Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Aktionäre beachtet wird. 
 
Die Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 9 sieht vor, dass die erworbenen eigenen Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte veräußert werden können, soweit 
dies zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder Beteiligungen 
an Unternehmen oder zur Bedienung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
erfolgt. Der Vorstand soll in diesen Fällen in die Lage versetzt werden, Aktien der Gesellschaft 
als Gegenleistung für den Erwerb solcher Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
anzubieten bzw. den Inhabern von Options- bzw. Wandlungsrechten Aktien zur Erfüllung ihrer 
Ansprüche zu gewähren, ohne insoweit eine Kapitalerhöhung durchführen zu müssen. 
 
Der nationale und internationale Wettbewerb verlangt zunehmend die Möglichkeit, nicht Geld, 
sondern Aktien als Gegenleistung im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder von 
Beteiligungen an anderen Unternehmen anzubieten. Mit der unter Tagesordnungspunkt 9 
vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Gesellschaft die notwendige Flexibilität gegeben, 
eigene Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen und dadurch auf die für die Gesellschaft 
vorteilhaften Angebote zum Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen rasch und flexibel reagieren zu können. Dem trägt die vorgeschlagene 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien sieht darüber hinaus vor, 
die eigenen Aktien an Dritte auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
öffentliches Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, sofern die Veräußerung der eigenen 
Aktien gegen Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreitet. Dadurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, Aktien an 
institutionelle Anleger, Finanzinvestoren oder sonstige Kooperationspartner abzugeben und 
dabei durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Veräußerungsbetrag und 
eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. In dieser Art der Veräußerung liegt 
zwar ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, der jedoch gesetzlich zulässig ist, da er 
dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG entspricht. Von 
dieser Ermächtigung darf nur bis zur Höhe von 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – sofern dieser Wert 
niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausnutzung der unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen 
Ermächtigung Gebrauch gemacht werden. Auf diese 10 %-Grenze sind, mit Ausnahme von 
Aktien, die zur Bedienung von auf der Grundlage des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 6 
der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. Mai 2013 ausgegebenen 
Wandelschuldverschreibungen dienen, Aktien der Gesellschaft und aufgrund anderer 
Ermächtigungen ausgegebene Options- oder Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft 
bzw. Konzernunternehmen anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der Ermächtigung zum Erwerb und zur 
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Verwendung eigener Aktien bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder von der 
Gesellschaft veräußert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesetzlich zulässige 
Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals für einen solchen erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) nicht überschritten wird. 
 
Soweit die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung die Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts zur Erfüllung von Options- bzw. Wandlungsrechten und 
Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft bzw. Konzernunternehmen ausgegebenen 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen vorsieht, dient dies dem Zweck, der 
Verwaltung die Erfüllung mit bereits bestehenden eigenen Aktien anstelle der 
Inanspruchnahme des ansonsten verfügbaren bedingten Kapitals zu ermöglichen. Dies betrifft 
derzeit die in 2016 ausgegebene Wandelschuldverschreibungen. 
 
Schließlich soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht der Aktionäre bei 
einer Veräußerung eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber 
von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen teilweise auszuschließen, um diesen 
Bezugsrechte auf die zu veräußernden Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung ihrer Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht 
zustünde. Auf diese Weise kann eine andernfalls eintretende Verringerung des Options- bzw. 
Wandlungspreises vermieden und damit eine Stärkung der finanziellen Mittel der Gesellschaft 
erreicht werden. Die Einziehung von erworbenen eigenen Aktien ohne weitere 
Beschlussfassung der Hauptversammlung ermöglicht es schließlich der Gesellschaft, ihr 
Eigenkapital durch die mit der Einziehung verbundene Herabsetzung des Grundkapitals den 
jeweiligen Erfordernissen des Kapitalmarkts rasch und flexibel anzupassen. 

Die vorstehenden Ausführungen zur Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der 
Verwendung eigener Aktien gelten für nach Maßgabe von Tagesordnungspunkt 10 unter 
Einsatz von Derivaten erworbene eigene Aktien entsprechend. Der Vorstand wird der 
nächstfolgenden Hauptversammlung jeweils Bericht über jede Ausnutzung der 
vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erstatten. 
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Duisburg, März 2017 
 
 
 

 

   
 

 
 

Gisbert Rühl  Marcus A. Ketter  Karsten Lork  William A. Partalis 

 
Klöckner & Co SE 

Der Vorstand 


